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1. Kapitel

Einleitung

Elias Felten

Literatur: Auer-Mayer, Dürfen Arbeitnehmer*innen im „Home-Office“ überwacht werden, CuRe
2020/88; Bock-Schappelwein, Welches Home-Office-Potential birgt der Österreichische Arbeits-
markt? WIFO Research Briefs 4/2020; Deloitte, Flexible Working Studie 2020; Felten, Home-Office
und Arbeitsrecht, DRdA 2020, 511; Gruber-Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das
3. COVID-19-Gesetz? CuRe 2020/29; Gruber-Risak, Homeoffice-Maßnahmenpaket, CuRe 2021/5;
Mazal, Home-Office – Gesetz im „rechtsfreien Raum“? ecolex 2020, 1092.

Am 1. 4. 2021 ist das sogenannte „Homeoffice-Maßnahmenpaket“ (BGBl I 2021/61) in
Kraft getreten. Es handelt sich um ein Konglomerat an Rechtsvorschriften, die einen
gemeinsamen Nenner aufweisen: Sie regeln das „Arbeiten im Homeoffice“. Allerdings
wurde zu diesem Zweck kein neues, eigenes Gesetz geschaffen. Es wurden lediglich be-
stehende Gesetze ergänzt bzw adaptiert. Betroffen sind insgesamt sieben Gesetze: das
AVRAG, das ArbVG, das DHG, das ArbIG, das ASVG, das BKUVG und das EStG. Diese
Auflistung zeigt einerseits, dass dem Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 ein gesamthaf-
ter Ansatz zu Grunde liegt. Die vorgenommenen Änderungen beziehen sich auf das in-
dividuelle und das kollektive Arbeitsrecht, das Sozialrecht sowie das Steuerrecht. Ande-
rerseits bringt sie aber auch zum Ausdruck, dass es dem Gesetzgeber offenkundig nicht
darum ging, einen eigenen, systematischen Rechtsrahmen zu entwickeln. Denn es werden
lediglich ausgewählte Teilaspekte des Arbeitens im Homeoffice behandelt.

Konkret haben die neuen Vorschriften folgende Fragen zum Gegenstand:

• Was ist unter Arbeiten im Homeoffice zu verstehen?
• Wer entscheidet, ob der AN im Homeoffice arbeiten darf bzw muss?
• Können betriebseinheitliche Rahmenbedingungen für das Arbeiten im Homeoffice
festgelegt werden?

• Wer hat die erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen?
• Wer hat für die mit dem Homeoffice verbundenen Ausgaben aufzukommen und kön-
nen diese steuerlich geltend gemacht werden?

• Wie kann eine einmal getroffene Homeoffice-Vereinbarung wieder beendet werden?
• Welche Haftung trifft mit dem AN im Homeoffice zusammenlebende Personen, die
dem AG einen Schaden zufügen?

• Besteht im Homeoffice UV-Schutz?
• Haben die Arbeitsinspektorate Zugang zum Homeoffice, um die Einhaltung der AN-
Schutzvorschriften zu kontrollieren?

Viele dieser Fragen sind tatsächlich von großer praktischer Relevanz. Das haben die letz-
ten Monate eindrücklich gezeigt. Sowohl auf AG- als auch auf AN-Seite bestand offen-
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kundig eine erhebliche Rechtsunsicherheit, welche Regeln gelten, wenn der AN nicht im
Betrieb, sondern von zuhause arbeitet. Das war die längste Zeit vernachlässigbar, da Ar-
beiten im Homeoffice die Ausnahme, oftmals ein Privileg einzelner, war.1 Im Zuge der
COVID-19-Pandemie hat sich das freilich fundamental verändert. Homeoffice wurde
mit Beginn des ersten verordneten Lockdowns im März 2020 plötzlich zum Schlüssel-
instrument, mit dem sich soziale Kontakte reduzieren ließen und gleichzeitig der Betrieb
weitergeführt werden konnte. Der Wechsel ins Homeoffice wurde daher für viele zur
pragmatischen Antwort auf behördlich verordnete Absonderungen, Betretungsverbote,
Schul- und Grenzschließungen und Ausgangssperren. Das belegt die Statistik eindrucks-
voll.2 Aus dem ursprünglichen Nischenmodell wurde ein Massenphänomen. Das hat
wenig überraschend den Ruf nach klaren Regelungen laut werden lassen.

Die Antwort darauf stellt das gegenständliche Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 dar.
Diese Antwort hat freilich einige Zeit auf sich warten lassen. Zwischen dem ersten Lock-
down im März 2020 und dem Inkrafttreten des Homeoffice-Maßnahmenpakets mit 1. 4.
2021 ist ein ganzes Jahr verstrichen. Lediglich der UV-Schutz im Homeoffice wurde
zeitnah bereits im April 2020 ausdrücklich im Gesetz verankert.3 Ansonsten hat es der
Verordnungsgeber bei der Empfehlung zur Vereinbarung von Homeoffice belassen.4 Ei-
ne Abbildung der drängendsten arbeitsrechtlichen Fragen wurde von höchster Stelle erst-
mals im September 2020 in Aussicht gestellt5: Die Sozialpartner wurden eingeladen, kon-
krete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dem Vernehmen nach wurden diese noch im
Dezember 2020 vorgelegt. Dennoch wurden erst im Februar 2021 im Zuge eines Minis-
tervortrags konkrete Inhalte eines geplanten „Homeoffice-Gesetzes“ publik, der kurz da-
rauf in einen Ministerialentwurf mündete.6 Ab diesem Zeitpunkt konnte es dann plötz-
lich nicht schnell genug gehen: Dass zur Begutachtung des Ministerialentwurfs lediglich
eine Frist von drei Kalendertagen gewährt wurde, erscheint in Anbetracht des bis dahin
an den Tag gelegten Tempos geradezu grotesk. Dennoch ging eine Vielzahl an durchwegs
kritischen Stellungnahmen ein. Diese bewirkten, dass der vorgelegte Gesetzesentwurf
mittels Initiativantrags nochmals abgeändert wurde.7 Eine entsprechende Beschlussfas-
sung erfolgte dann im Ausschuss für Arbeit und Soziales am 17. 3. 20218 und im Plenum
des Nationalrates am 25. 3. 2021. Es fragt sich, weshalb dieser Gesamtprozess derart lang-
wierig war.9

Man könnte meinen: „Gut Ding braucht Weile“. Ein Gesamtkonzept zu entwickeln, mit
dem möglichst alle offenen Fragen des Arbeitens von zuhause beantwortet werden,

1 Bock-Schappelwein, WIFO Research Briefs 4/2020.
2 Deloitte, Flexible Working Studie 2020, 6.
3 BGBl I 2020/23.
4 Vgl erstmals § 2 Z 4 V gem § 2 Z 1 des COVID-19-MaßnahmenG idF BGB II 2020/108.
5 Erklärung von Bundeskanzler Kurz „zur aktuellen Lage und ein Ausblick auf den Herbst“ vom
28. 8. 2020 abrufbar unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/bundeskanz-
ler-sebastian-kurz/reden-bundeskanzler-sebastian-kurz/erklaerung-von-bundeskanzler-kurz-zur-
aktuellen-lage-und-eun-ausblick-auf-den-herbst.html (abgefragt am 30. 3. 2021).

6 ME 94 BlgNR 27. GP.
7 IA 1301/A 27. GP.
8 AB 735 BlgNR 27. GP.
9 Siehe auch Gruber-Risak, CuRe 2021/5.
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braucht seine Zeit und will in der Tat wohl überlegt sein. Immerhin geht es ja um eine
zentrale Weichenstellung, welche die Zukunft des Arbeitens im Allgemeinen und die
zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt im Speziellen betrifft. Auf das vorgelegte
Gesetzespaket trifft das aber zweifelsfrei nicht zu. Es handelt sich mitnichten um ein Ge-
samtkonzept und schon gar nicht um eine innovative Antwort auf sich abzeichnende
Zukunftsfragen! Selbst ganz reale, aktuelle Fragen, von denen klar war, dass sie sich
stellen, ließ der Gesetzgeber bewusst unbeantwortet.

So findet sich in denMaterialien zum Initiativantrag, der dem Homeoffice-Maßnahmen-
paket zu Grunde liegt,10 zwar der Hinweis, dass davon auszugehen ist, dass sowohl die
meisten Bestimmungen des ASchG, insb die allgemeinen Bestimmungen des 1. Ab-
schnitts, als auch des AZG und des ARG im Homeoffice ebenso gelten.11 Selbiges stellt
der Ausschussbericht für die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts (DSGVO und DSG)
klar.12 Ins Gesetz selbst wurde diese wichtige Feststellung jedoch nicht aufgenommen.
Dass sich die Initiatoren des Gesetzespakets bemüßigt sahen, in den Materialien darauf
ausdrücklich einzugehen, belegt bereits, dass die Rechtslage keineswegs so eindeutig ist,
wie hier vorgegeben wird. Das zeigt die durchaus kontrovers geführte Diskussion in der
Lehre zur Anwendbarkeit das ASchG im Homeoffice sowie zum Zutrittsrecht der Ar-
beitsinspektorate (s dazu Rz 11.59ff). Ein solches wurde im Übrigen nunmehr ausdrück-
lich im ArbIG ausgeschlossen (s Rz 11.75ff). Laut den Materialen soll aber der Zutritt auf
Verlangen des AN weiterhin möglich sein.13 Es fragt sich nun, ob eine Kontrollmöglich-
keit vor Ort besteht oder nicht und welche Auswirkungen ein allfälliger Ausschluss der
Arbeitsinspektorate aus dem Homeoffice für die Anwendbarkeit des ASchG hätte (vgl
dazu Rz 11.78ff). Ebenfalls ausführlich diskutiert wurde zuletzt, ob die vereinfachten Re-
geln zur Erfassung der Arbeitszeit im Homeoffice (§ 26 Abs 3 AZG) mit den Vorgaben
des Unionsrechts konform gehen. Der überwiegende Tenor in der Lehre sieht das sehr
kritisch (Rz 10.45ff). Man hätte sich also eine entsprechende Reaktion des Gesetzgebers
erwartet.14 Auch dazu schweigt jedoch das Homeoffice-Maßnahmenpaket.

Bemerkenswert ist ferner, dass sich die neuen Vorschriften ausdrücklich nur auf das
Arbeiten im Homeoffice beziehen und damit andere Formen mobilen Arbeitens aus-
klammern (vgl dazu Rz 4.6 f). Diese Selbstbeschränkung wäre dann verständlich, wenn es
dem Gesetzgeber darum ginge, gerade jene Probleme anzusprechen, die sich aus der Ver-
mischung von Dienstlichem und Privatem ergeben und die sich tatsächlich vorrangig im
Homeoffice stellen. Die Kontrollproblematik ist nur ein Beispiel in diesem Zusammen-
hang (vgl dazu Rz 6.41ff).15 Praktisch bedeutsam ist auch, in wieweit der AG sein Frage-
recht nutzen kann, um Informationen über die privaten Wohn- und Lebensverhältnisse
des AN einzuholen und darauf aufbauend zu entscheiden, ob im konkreten Fall Home-
office gewährt bzw beendet wird (vgl Rz 5.5ff). Es geht letztlich also um die Grundsatz-
frage, wie weit die Privatsphäre im Homeoffice reicht. Im Homeoffice-Maßnahmen-

10 IA 1301/A 27. GP.
11 IA 1301/A 27. GP Erläut 4.
12 AB 735 BlgNR 27. GP 2f.
13 IA 1301/A 27. GP Erläut 6.
14 Gruber-Risak, CuRe 2021/5.
15 Siehe auch Auer-Mayer, CuRe 2020/88.
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paket findet man dazu freilich nichts Erhellendes. Dieser Themenbereich wurde schlicht-
weg zur Gänze ausgespart, obwohl gerade hier klare Regeln für die Praxis wichtig wären.
Das gilt auch für die Frage, ob das Arbeiten im Homeoffice dafür genutzt werden kann,
Dienstverhinderungen (zB auf Grund einer angeordneten Quarantäne oder einer vorü-
bergehenden Betriebsschließung) zu vermeiden. Zuletzt war das oftmals gelebte Praxis.
Fraglich ist allerdings, ob dieser pragmatische Zugang mit den Grundprinzipien des
Dienstverhinderungs- und Entgeltfortzahlungsrechts vereinbar ist (Rz 7.20ff). Klarheit
hätte der Gesetzgeber schaffen können. Genutzt wurde diese Möglichkeit nicht. Um es
zusammengefasst auf den Punkt zu bringen: Dort, wo offenkundig Regelungsbedarf be-
steht, fehlen entsprechende Vorschriften weiterhin.

Im Gegenzug fragt man sich bei genauerem Hinsehen, ob jene Klarstellungen, die nun-
mehr ausdrücklich getroffen wurden, überhaupt erforderlich waren. Abgesehen davon,
dass bereits eine Vielzahl an KollV Regelungen zum Thema „Telearbeit“ bzw „Home-
office“ enthalten (vgl Rz 4.41ff), waren die meisten der Fragen bereits auf dem Boden
des geltenden Rechts lösbar.16 Tatsächlich haben die neuen Vorschriften auch zu keiner
neuen oder geänderten Rechtslage geführt. Dass Homeoffice eine entsprechende Einzel-
vereinbarung voraussetzt (vgl Rz 4.8 ff), dass mittels BV nur Rahmenbedingungen des
Arbeitens im Homeoffice geregelt werden können (vgl Rz 6.36ff) und dass auch zuhause
der UV-Schutz gilt (vgl Rz 12.18), war bereits zuvor weitgehend unstrittig.17 Ob das neue
Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 mehr Rechtssicherheit schafft, kann demnach auch
vor diesem Hintergrund bezweifelt werden.

Allerdings darf nicht geringgeschätzt werden, dass nunmehr zum ersten Mal ausdrück-
liche und vor allem zwingende Vorschriften (s dazu Rz 4.5) für das Arbeiten im Home-
office existieren, die für jedermann zugänglich sind. Es bedarf also zumindest in den
ausdrücklich geregelten Bereichen keines Rückgriffs mehr auf allgemeine Grundsätze,
die entsprechend ausgelegt und auf den konkreten Anwendungsfall übertragen werden
müssen. Dass mehr Transparenz der Rechtsicherheit förderlich ist, steht außer Streit.
Das setzt allerdings voraus, dass diese neuen Vorschriften auch wirklich transparent re-
geln, was der Wille des Gesetzgebers ist. Für das vorgelegte Maßnahmenpaket lässt sich
das freilich nur schwer behaupten. Ganz im Gegenteil! Zum Teil werfen die neuen Re-
geln mehr Fragen auf, als dass sie Antworten bieten. Das liegt zum einen am mehrdeu-
tigen und zum Teil missverständlichen Wortlaut, zum anderen daran, dass sie sich mit-
unter nur schwer in das bestehende System einfügen lassen.

Deshalb wurde der ursprüngliche Ministerialentwurf18 im Zuge der Begutachtung auch
harsch kritisiert. Der Gesetzgeber sah sich veranlasst, zu reagieren: Mittels Initiativan-
trags wurde noch Korrekturen bzw Präzisierungen vorgenommen.19 Nicht in allen Punk-
ten konnte dadurch aber Klarheit geschaffen werden. Das liegt ua auch daran, dass wich-
tige Hinweise nicht im Gesetzestext selbst, sondern bloß in den Materialien zu finden
sind, die aber ihrerseits keinerlei normative Bedeutung haben. Als Rechtsanwender ist

16 Mazal, ecolex 2020, 1094.
17 Vgl Felten, DRdA 2020, 513ff; Gruber-Risak, CuRe 2020/29.
18 ME 94 27. GP.
19 IA 1301/A 27. GP.
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man mit der schwierigen Frage konfrontiert, wie man mit diesem Nebeneinander von
Gesetzestext und Erläuterungen umgehen soll, vor allem wenn es Widersprüche gibt.
Für die Rechtssicherheit und Transparenz der Regelungen ist diese „Gesetzestechnik“
jedenfalls nicht zuträglich.

Aus diesem Grund sollen die Vorschriften des Homeoffice-Maßnahmenpakets 2021 im
Folgenden zunächst thematisch gegliedert dargestellt und praxistauglich erklärt werden.
In den einzelnen Kapiteln folgt dann eine ausführliche rechtswissenschaftliche Analyse
der neuen Regeln. Neben einer kritischen Auseinandersetzung mit der Literatur und Rsp
werden auch Bezüge zur bisherigen Rechtslage sowie zum Gesamtkontext, in den die
jeweilige Vorschrift eingebettet ist, hergestellt. Um vor allem der Praxis einen schnellen
Zugang zu den wesentlichen Erkenntnissen zu ermöglichen, findet sich am Ende des
jeweiligen Kapitels ein Fazit, das die zentralen Kernaussagen in komprimierter Form
noch einmal zusammenfasst. Einleitend beleuchtet darüber hinaus ein Praxisbericht an-
hand eines „use case“ das Arbeitsmodell Homeoffice aus der Sicht des Human Ressource
Managements. Daran schließt sich eine rechtshistorische Einordnung an, um das Phä-
nomen Homeoffice rechtlich sowie begrifflich besser erfassen und verstehen zu können.
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2. Kapitel

Homeoffice – Fluch oder Segen?

Judith Schläger/Michaela Steinparz

I. Zum Unternehmen Ennskraft

Die Ennskraftwerke AG steht vor der Entscheidung, Homeoffice einzuführen. Daher
wurden wir, Mag.a Judith Schläger und Mag.a Michaela Steinparz, LL.B. von der Enns-
kraftwerke AG, vom Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht der JKU Linz zum Dialog-
forum eingeladen, um über unsere Praxissicht zum Thema „Homeoffice“ zu referieren.
Wir dürfen Ihnen zu Beginn kurz das Unternehmen Ennskraft vorstellen.

Die Ennskraftwerke AG (Ennskraft) wurde 1947 gegründet und hat ihren Sitz in Steyr,
Oberösterreich. Das Unternehmen befindet sich zu jeweils 50 Prozent im Eigentum der
VERBUND AG und der Energie AG Oberösterreich.

Die Ennskraft ist ein reiner Stromproduzent und betreibt insgesamt 14 Wasserkraftwer-
ke, davon 12 an der Enns und zwei an der Steyr. Sie nutzt damit das natürliche Wasser-
angebot eines Einzugsgebietes von rund 6.100 Quadratkilometern, das zu den nieder-
schlagsreichsten Regionen Österreichs zählt, zur Gewinnung von elektrischem Strom
aus erneuerbarer, sauberer Wasserkraft.

Nach der Kraftwerkserrichtung stehen heute die Betriebsführung, Instandhaltung sowie
die laufende Modernisierung und Optimierung der Kraftwerke unter Berücksichtigung
neuester technischer und ökologischer Erkenntnisse im Mittelpunkt der Aufgaben der
Ennskraft. Die Ennskraft liefert die erzeugte Energie an VERBUND und Energie AG
Oberösterreich sowie an die Österreichischen Bundesbahnen.

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Gesamterzeugung von rund 1.800 Millionen Ki-
lowattstunden zählt die Ennskraft zu den größten österr Produzenten elektrischen Stro-
mes aus Wasserkraft.

II. Die Überlegung, Homeoffice einzuführen

Zum Thema Homeoffice hat wohl fast jeder eine Meinung. Es handelt sich um ein heiß
diskutiertes Thema und es gibt doch einige – vielleicht auch nur vermeintliche – Un-
klarheiten zu diskutieren.

Im Bereich Recruiting wird immer häufiger der Wunsch der Bewerber nach Homeoffice
an uns herangetragen. Bisher mussten wir bei der Firma Ennskraft diese Frage immer
verneinen. Zwar ist in unseren Mutterhäusern VERBUND und Energie AG Homeoffice
durch entsprechende BV geregelt und wird auch praktiziert, aber für unser Unternehmen
gab es bisher keine vergleichbare Regelung.
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Auch wir haben uns die Frage gestellt, ob es noch zeitgemäß ist, keine Homeoffice-Re-
gelung anzubieten. Mitarbeiter sprechen von einer gesteigerten Motivation, wenn sie zu
Hause im gewohnten Umfeld ihrer Arbeit nachgehen. Vorgesetzte befürchten oftmals,
dass sie ihrer Führungsaufgabe nicht mehr gerecht werden zu können, sobald der persön-
liche Kontakt mit ihren Mitarbeitern stark minimiert oder komplett eingeschränkt wird.
Ein fehlender persönlicher Austausch muss erst durch technische Anwendungen (zB
durch Telefonie oder Videotelefonie) ersetzt werden und sich im Arbeitsalltag etablieren.

A. Über Motivation und Kontrolle

Geht man der Frage nach, wie Mitarbeitermotivation gemessen oder gar gesteigert wer-
den kann, gibt es unzählige Ansätze. In unserem Unternehmen funktioniert das sehr
leicht: Man kennt einander persönlich, und niemand scheut sich davor, seine Meinung
kund zu tun. Geld allein macht nicht glücklich, nicht im richtigen Leben und auch nicht
im Arbeitsleben. Immer lauter werden die Stimmen der Mitarbeiter, die nach Work-Life-
Balance und einem noch angenehmeren Arbeitsumfeld verlangen. Das angenehme Ar-
beitsumfeld wurde lange genug fokussiert: Helle, zeitgemäße Büros, aktuelle technische
Ausstattung, gratis Parkplatz vor der Tür, günstige Betriebsküche (selbstverständlich mit
Auswahlmöglichkeit) etc. Man arbeitet konzentriert im Einzelbüro, maximal bei Zwei-
erbelegung. Es gibt keinen Dresscode und auch das Arbeitszeitmodell ist sehr flexibel.
Wo könnte es da noch besser sein? Richtig: In den eigenen vier Wänden. Was hilft der
gratis Parkplatz vor der Tür, wenn man sich den Arbeitsweg ganz sparen könnte? Die gut
ausgestattete Kaffeeküche verliert gegen den Kakao im Lieblingshäferl daheim. Und man-
cher Mitarbeiter soll auch die Gesellschaft des vierbeinigen Mitbewohners dem der Kolle-
genschaft vorziehen. Es scheint also offensichtlich, dass Mitarbeiter viel lieber zu Hause
arbeiten würden, falls möglich.

Kein Gedanke wird an die Mehrfachbelastung verschwendet, denn Zuhause gibt es keine
Ablenkung durch lästige Kollegen, sodass man die Aufmerksamkeit (und Arbeitsleistung)
zu 100% in den Dienst des Unternehmens stellen kann. Zumindest für einen oder zwei
Tage in der Woche.

Und ganz so unberechtigt sind diese Forderungen nicht. Im Homeoffice könnte es
stressfreier ablaufen als im Unternehmen – und wenn es nur am eingesparten Arbeitsweg
liegt. Doch am blauen Himmel – oder besser der Raufasertapete im Homeoffice – ziehen
dunkle Wolken auf. Hoffentlich keine Rauchwolken, da ja das Homeoffice bekanntlich
auch der optimale Raucherarbeitsplatz ist, was aus Sicht des AN-Schutzes möglicherweise
bedenklich ist. Wolken in Form eines Vorgesetzten, der nur wenig Verständnis für die
angeblich gesteigerte Mitarbeitermotivation und -effizienz aufbringen kann.

Das Arbeiten im eigenen Zuhause verlangt einen gewissen Vertrauensvorschuss auf Sei-
ten der Führungskräfte und mehr Disziplin sowie Selbstorganisation von den Mitarbei-
tern. Wer das nicht bereit ist zu akzeptieren, wird nicht oder nur gering aus der Home-
office-Situation profitieren.

B. Die Auserwählten

Wer sind sie nun, die Auserwählten, welche dem betrieblichen Arbeitsalltag ins Home-
office entfliehen dürfen? Nach welchen Kriterien werden sie ausgewählt?
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Macht man es in Zeiten der Klimakrise abhängig von den zurückgelegten Kilometern
oder von der tatsächlich benötigten Wegzeit? Sind Betreuungspflichten eine Vorausset-
zung für eine Homeoffice Vereinbarung oder sprechen sie sogar dagegen? Dürfen nur
Mitarbeiter ins Homeoffice, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben? Und wer legt diese
homeoffice-fähigen Tätigkeitsfelder fest?

Ist Homeoffice den Mitarbeitern vorbehalten, welche aus subjektiver Sicht der Führungs-
kraft ein besonders gutes Einvernehmen mit der zuständigen Führungskraft haben? Oder
kann es genau das Gegenteil bewirken, und die Führungskraft umgibt sich im Arbeits-
alltag vor Ort nach Möglichkeit nur noch mit den Mitarbeitern, mit denen er gern per-
sönlich zusammenarbeitet? Dies könnte eine ganz neue Art des Mobbings und der Aus-
grenzung darstellen.

Anhand dieser wenigen Beispiele sieht man bereits, dass die Auswahl der Mitarbeiter, für
welche eine Homeoffice-Vereinbarung in Frage kommt, nicht gerade einfach ist. Zieht
man sich nur den Missmut der (ausgeschlossenen) Mitarbeiter zu, oder besteht sogar die
Möglichkeit, mit dem Vorwurf einer Diskriminierung konfrontiert zu werden? In Öster-
reich gibt es – anders als in Ländern wie zB den Niederlanden – keinen gesetzlichen
Anspruch auf Homeoffice. Weder die schon bisher in einigen KollV enthaltenen Mög-
lichkeiten zum Abschluss von Rahmen-BV zum Thema Homeoffice noch das seit 1. 4.
2021 in Kraft stehende Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021, BGBl I 2021/61, beinhalten
eine Verpflichtung oder einen Rechtsanspruch. Es ist daher eine Homeoffice-Vereinba-
rung sowohl auf Unternehmens- als auch auf Mitarbeiterseite weiterhin nur freiwillig
möglich. Eine Auswahl der in Frage kommenden MitarbeiterInnen durch die zuständige
Führungskraft wird wohl generell keine Diskriminierung darstellen. Für eine Führungs-
kraft ist die Auswahl der für die Homeoffice-Vereinbarung in Frage kommenden Mit-
arbeiter keine einfache Entscheidung. Dasselbe gilt auch für die Beendigung. Vielleicht
stellt sich die Ersteinschätzung des Vorgesetzten als falsch heraus, und der Mitarbeiter
oder seine/ihre Aufgaben eignen sich doch nicht für eine Tätigkeit am außerbetrieblichen
Arbeitsplatz.

Auch die lieben Kollegen machen es einem im Homeoffice nicht unbedingt leichter. Neid
auf die Homeoffice-Vereinbarung des anderen (weil man selbst auch lieber zu Hause
arbeiten würde) oder Vorurteile gegenüber der Leistungserbringung im Homeoffice kön-
nen genauso zu Mobbing führen wie am Arbeitsplatz.

C. Work-Life-Balance im Homeoffice

Als Vorteil des Homeoffice wird oftmals die bessere Work-Life-Balance bzw bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf genannt. In vielen Fällen mag das sicher stimmen, doch
nicht bei allen ist das konzentrierte und ungestörte Arbeiten zu Hause gleichermaßen
möglich. Das kann an den räumlichen Gegebenheiten – nicht alle haben ein vollständig
eingerichtetes separates Büro in der eigenen Wohnung – oder an den familiären Um-
ständen liegen. Mag der eine das gemeinsame Mittagessen mit der Familie den lukulli-
schen Verlockungen der Betriebsküche im Kreise der Kollegen vorziehen, so wird es auch
Fälle geben, in denen neben der Tätigkeit für den AG noch Planung, Einkauf und Vor-
bereitung des Mittagessens samt anschließendem Abwasch bevorstehen. Da wird die Mit-
tagspause viel zu kurz und der Erholungseffekt geht auch gegen null. In solchen Fällen ist
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in erster Linie die Disziplin der Mitarbeiter gefragt: Auch im betrieblichen Alltag kann es
zur Vermischung von Privatem und Arbeit kommen. Die Versuchung ist in den eigenen
vier Wänden nicht größer, sondern eine andere. Es liegt in der Eigenverantwortung der
Menschen und wer die eine oder andere Minute im Büro vertrödelt bzw absitzt, kann
dies im Homeoffice wenigstens unbeobachtet tun. Ineffizienzen gab und gibt es, und wird
es immer geben. Dies ist dem Konzept des „Zeit-gegen-Geld-Modells“, welches in den
meisten Unternehmen vorherrscht, geschuldet (sofern es kein Vertrauensarbeitszeitmo-
dell gibt).

III. Zwischenergebnis

Häufig sind es gerade die Führungskräfte, welche Bedenken gegenüber einer Homeoffice-
Vereinbarung haben. Durch Schulungen der Führungskräfte besteht die Möglichkeit, für
die gesamte Belegschaft die Präsenzkultur und Kontrolle des Verhaltens hinter sich zu
lassen und sich stattdessen an Ergebnissen und Zielerreichungen zu orientieren. Wo die
Arbeit getan wird, sollte dabei egal sein, solange die Arbeit zufriedenstellend erledigt
wird.

Glaubenssätze wie „das haben wir immer schon so gemacht“, sind diesem Arbeitsmodell
häufig im Weg, und man muss sowohl auf Unternehmens- als auch auf der Mitarbeiter-
seite offen für Neues sein. Die Einführung einer sinnvollen und für beide Seiten nütz-
lichen Homeoffice-Regelung wird immer einiges an Planung, Gesprächen, Kompromis-
sen und Schulungen erfordern.

IV. Doch dann kam Corona . . .

Nach unserem Beitrag zum Dialogforum Arbeitsrecht Ende Februar 2020 waren wir mo-
tiviert, dass Thema „Homeoffice“ auch in unserem Unternehmen noch einmal eingehen-
der zu diskutieren, vorerst ohne finales Ergebnis. Zu viele offene Fragen, zu viele Details,
die noch einer Klärung bedurften – und auch die Belegschaftsvertretung wurde beige-
zogen und hatte ihre eigene Meinung zum Thema, welche es zu berücksichtigen galt.

Und dann kam er, der ungeplante Praxistest, schneller und extremer, als wir es uns je
ausmalen hätten können. Nun war nicht mehr die Rede davon, wer zwei Freitage im
Monat unter welchen Umständen ins Homeoffice dürfe: Am Freitag stand fest, dass
wir uns zum Großteil nicht mehr am darauffolgenden Montag, den 16 .3. 2020, im Büro
einfinden würden. Es wurde der Lockdown ausgerufen, und wer konnte, ging ins Home-
office. Abgesehen von den Besonderheiten, die ein Kraftwerksbetrieb mit sich bringt,
wurde ein Großteil der Belegschaft, welche Bürotätigkeiten ausüben, ins Homeoffice ge-
schickt. Laptop einpacken und ab nach Hause. Was uns am nächsten Montag erwarten
sollte, war ungewiss, und dass unser Praxistest gleich in der ersten Phase gut sechs Wo-
chen dauern sollte, zu diesem Zeitpunkt noch in keiner Weise vorhersehbar.

A. Wie erreiche ich jetzt meine Kollegen?

Wer schon ein Diensttelefon hatte, war wie gewohnt erreichbar, wer über kein Dienst-
telefon verfügte, erhielt auf Wunsch eine dienstliche SIM-Karte für das private Handy.
Die Festnetztelefone wurden schlicht auf das Mobiltelefon umgeleitet. Noch benötigte
Diensttelefone wurden im Laufe der nächsten Wochen besorgt, und es war kein Problem,

2.11

2.12

2.13

9783214021771 
Homeoffice 
Elias Felten, Barbara Trost 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214021771

	Homeoffice_Felten_Trost_HB_Titelei_DRUCKANSICHT
	Homeoffice_Felten_Trost_HB_Kern_DRUCKANSICHT
	Homeoffice_Felten_Trost_HB_Stwvz_DRUCKANSICHT


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


